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Der Dumper: ein Kfz zwischen SAM, Stapler und Flurförderzeug
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Hinweis
Dumper

• Die pptx stellt lediglich die persönliche Meinung des Autors
dar und nicht –auch nicht teilweise- die Meinung der Hoch-
schule für Polizei […] NRW oder einer Polizeibehörde. Die
pptx erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
stellt keine Musterlösung dar.

• Für eine Rechtsberatung iSe umfassenden Einzelfallprüfung ist
weiterhin ein professioneller Rechtsbeistand unabdingbar.
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Galerie
Dumper
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Galerie
Dumper
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Galerie
Dumper
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Galerie
Dumper
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Begriff
Dumper

• Der Dumper ist ein Kfz in offener Bauweise mit einer
schalenförmigen Ladefläche, die bei Bedarf gekippt werden
kann, zum Transport von Baustoffen (Schüttgut) auf Bau-
stellen, im Garten- und Landschaftsbau oder in schwierigem
Gelände.

• Herleitung:
• engl.: to dump = abladen, umkippen, hinwerfen/

niederwerfen
• Synonyme:

• Autoschütter; Vorderkipper; Motorschubkarre; Drei-
seitenkipper; Rad-, Raupen-, Kettendumper
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Übersicht
Dumper

§ 2 I BGV - D27
§ 2 II BGV - D27

DIN ISO 5053-1 
(2015)

§ 3 III Nr. 1 a) FZV

§ 6 I FeV 

Dumper
SAM

Stapler
Flurförderzeug

§ 2 Nr. 17 FZV
§ 2 Nr. 18 FZV

?
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Problemaufriss
Dumper

• SAM, Stapler und Flurförderzeuge mit einer bbH jeweils ≤ 6 km/h
sind fahrerlaubnisfrei.

• SAM, Stapler und Flurförderzeuge mit einer bbH 25 ≤ km/h er-
fordern die Fahrerlaubnisklasse L.

• SAM, Stapler und Flurförderzeuge mit einer bbH 40 ≤ km/h er-
fordern die Fahrerlaubnisklasse T.

• Alternativ können auch –in Abhängigkeit zur zGM des Dumpers- die
Fahrerlaubnisklassen B und höher genutzt werden.

§ 6 I FeV

§ 4 I Nr. 3 FeV
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Problemaufriss
Dumper

• Flurförderzeuge sind zulassungspflichtig.

• SAM und Stapler sind zulassungsfrei.

• SAM und Stapler sind steuerbefreit.

• SAM und Stapler mit einer bbH ≤ 20 km/h
• sind kennzeichenfrei und dadurch auch „TÜV“-befreit
• sind versicherungsfrei

§ 3 III Nr. 1 a) FZV

§ 3 I Nr. 1 KraftStG

§ 4 II Nr. 1 FZV
§ 29 I StVZO

§ 3 I FZV

§ 2a I Nr. 1 PflVG



X
• Der Dumper ist …

… keine SAM … ein Flurförderzeug … ein Stapler

… zulassungspflichtig … zulassungsfrei
… BE-pflichtig
… steuerbefreit
… kennzeichenfrei
… „TÜV“-befreit
… versicherungsfrei

… Fahrerlaubnisklasse L, T
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Problemaufriss
Dumper

? ?



• Es kommt auf die Klassifizierung des Dumpers an …
… als Flurförderzeug, mithin auf die Eintragung in der

Zulassungsbescheinigung
… als Stapler, mithin auf die Eintragung in der

Typgenehmigung (Betriebserlaubnis).
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Problemaufriss
Dumper
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Problemaufriss
Dumper

• Dumper unterfallen der Maschinenrichtlinie
• 98/37/EG idF der Rili 2006/42/EG.

• Die Maschinenrichtlinie ist aber
keine verkehrsrechtlich relevante
Richtlinie.



• Es kommt auf die Klassifizierung des Dumpers an.
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Problemaufriss
Dumper

genau 
hinschauen!



• Es kommt auf die Klassifizierung des Dumpers an.
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Problemaufriss
Dumper

genau 
hinschauen!

Betriebserlaubnis für 
Einzelfahrzeuge gemäß §
21 StVZO

Zulassungsfrei 
(§ 4 II Nr. 1 FZV)



• Die Eintragung in der Zulassungsbescheinigung bzw. der
Betriebserlaubnis hat Tatbestandswirkung.
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Problemaufriss
Dumper

!



• Tatbestandswirkung bedeutet:

• Bindungskraft eines Verwaltungsaktes oder einer
gerichtlichen Entscheidung hinsichtlich der darin
getroffenen Feststellungen für andere Verfahren oder
Behörden.

• Wenn zB eine Zulassungsbehörde einen bestimmten
Sachverhalt verbindlich festgestellt hat, müssen
andere zB (Polizei-)Behörden diesen Sachverhalt
grundsätzlich als gegeben hinnehmen und dürfen ihn
nicht erneut prüfen.
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Problemaufriss
Dumper



• Aus Unternehmersicht macht es Sinn, den Dumper als Stapler

zu klassifizieren!
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Problemaufriss
Dumper



Bernd Huppertz
19

Definition 
Dumper

• Der Dumper als SAM

• Kfz, das nach seiner Bauart und seinen besonderen mit
dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur
Verrichtung von Arbeiten, jedoch nicht zur
Beförderung von Personen oder Gütern bestimmt und
geeignet ist.

§ 2 Nr. 17 FZV

?
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Definition 
Dumper

• Der Dumper als SAM

• Bei den SAM muss der Arbeitszweck und nicht der
Transport im Vordergrund stehen.

• Die SAM verrichtet Lastbewegungen nur an
stationären Örtlichkeiten.

OLG Hamm
VRS 21, 73

Borzym/Bauer/
Huppertz/Rebler, 
Stapler Rn. 0111

?
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Definition 
Dumper

• Der Dumper als SAM

• Nur ein Fahrzeug, das nicht befördert, ist eine SAM.

• Allerdings liegt keine Beförderung vor, wenn „es sich
vielmehr schwerpunktmäßig um einen Arbeits-
vorgang handelt“.

Rebler VD 2021, 
274 (275)

Amtl. Begr. zu § 2 
I GüKG

?



X

• Der Dumper als SAM

• Der Dumper
• nimmt die Lasten nicht selbst auf
• verrichtet die Lastbewegung nicht an

stationären Orten
• führt hauptsächlich Beförderungen durch

• Daher ist der Dumper keine SAM
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Definition 
Dumper

?
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Definition 
Dumper

• Der Dumper als Flurförderzeug

• Der Begriff „Flurförderzeuge“ ist der Oberbegriff über
insbesondere Wagen und Schlepper sowie Stapler.

• Zulassungsrechtlich nehmen nur die
Stapler eine Sonderstellung ein.

• Stapler sind zulassungsfrei.

• Flurförderzeuge sind zulassungspflichtig

?

!
Koehl in Hentschel/König, 
Rn. 36f. Zu § 4 FeV

!
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Definition 
Dumper

• Der Dumper als Flurförderzeug

• Flurförderzeuge sind auf dem Boden, nicht auf
Schienen fahrende Fördermittel.

• Flurförderzeuge dienen im innerbetrieblichen
Transport ihrer Bauart nach dem Befördern, Ziehen,
Schieben, Heben, Stapeln oder In-Regale-Einlagern von
Lasten aller Art.

• Die VDI-Richtlinie gilt für Flurförderzeuge nach
ISO 5053-1:2020-06

VDI Richtlinie
3586:2022-09

?
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Definition 
Dumper

• Der Dumper als Flurförderzeug

• Flurförderzeuge sind Fördermittel, die ihrer Bauart
nach dadurch gekennzeichnet sind, dass sie

1. mit Rädern auf Flur laufen und frei lenkbar,

2. zum Befördern, Ziehen oder Schieben von
Lasten eingerichtet und

3. zur innerbetrieblichen Verwendung bestimmt
sind.

§ 2 I BGV D27

?
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Definition 
Dumper

• Der Dumper als Flurförderzeug

KBA, Verzeichnis zur 
Systematisierung von 
Kfz 3/2025, S. 49 

?
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Definition 
Dumper

KBA, Verzeichnis zur 
Systematisierung von Kfz, 
S. 49
Nummerierung von 
SO.KFZ allgemein

Fahrzeugbezeichnung

Betriebserlaubnis für 
Einzelfahrzeuge gemäß §
21 StVZO
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Definition 
Dumper

Newsroom - Effizienter 
Materialtransport: 
Dumper fahren ohne 
LKW-Führerschein

https://www.bergmann-dumper.com/newsroom/effizienter-materialtransport-dumper-fahren-ohne-lkw-fuehrerschein/
https://www.bergmann-dumper.com/newsroom/effizienter-materialtransport-dumper-fahren-ohne-lkw-fuehrerschein/
https://www.bergmann-dumper.com/newsroom/effizienter-materialtransport-dumper-fahren-ohne-lkw-fuehrerschein/
https://www.bergmann-dumper.com/newsroom/effizienter-materialtransport-dumper-fahren-ohne-lkw-fuehrerschein/
https://www.bergmann-dumper.com/newsroom/effizienter-materialtransport-dumper-fahren-ohne-lkw-fuehrerschein/
https://www.bergmann-dumper.com/newsroom/effizienter-materialtransport-dumper-fahren-ohne-lkw-fuehrerschein/
https://www.bergmann-dumper.com/newsroom/effizienter-materialtransport-dumper-fahren-ohne-lkw-fuehrerschein/
https://www.bergmann-dumper.com/newsroom/effizienter-materialtransport-dumper-fahren-ohne-lkw-fuehrerschein/
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Definition 
Dumper

• Der Dumper als Flurförderzeug

KBA, Verzeichnis zur 
Systematisierung von 
Kfz 3/2025, S. 49 

?
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Definition 
Dumper

• Der Dumper als Flurförderzeug

• Der Dumper …
… läuft mit Rädern auf Flur und ist frei lenkbar
… dient seiner Bauart nach dem Befördern von

Lasten

• Daher ist der Dumper ein Flurförderzeug

?


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Definition 
Dumper

• Der Dumper als Stapler

• Flurförderzeuge mit Hubeinrichtung sind Fördermittel,
die zusätzlich dadurch gekennzeichnet sind, dass sie

1. zum Heben, Stapeln oder In-Regale-Einlagern
von Lasten eingerichtet sind und

2. Lasten selbst aufnehmen und absetzen können.

§ 2 II BGV D27

?
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Definition 
Dumper

• Der Dumper als Stapler

• Kfz, die nach ihrer Bauart für das Aufnehmen, Heben,
Bewegen und Positionieren von Lasten bestimmt und
geeignet sind.

• Kfz, die speziell für das Aufnahmen, Heben, Bewegen
und Positionieren von Lasten, z.B. mittels Gabelzinken
vordergründig für den innerbetrieblichen Gebrauch
gebaut sind.

§ 2 Nr. 18 FZV

Merkblatt BMV
VkBl. 2004, 604

?
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Definition 
Dumper

• Der Dumper als Stapler

• Stapler sind Flurförderzeuge mit Hubeinrichtung die
zusätzlich dadurch gekennzeichnet, dass sie

1. zum Heben, Stapeln oder In-Regale-Einlagern
von Lasten eingerichtet sind und

2. Lasten selbst aufnehmen und absetzen können.

§ 2 II BGV D27

?
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Definition 
Dumper

• Der Dumper als Stapler

• Stapler sind Flurförderzeuge, die mit einer Gabel, einer
Plattform oder einem anderen Lastenträger
ausgerüstet sind und zum Befördern, Heben und
Stapeln von Lasten eingerichtet sind.

DIN ISO 5053-1:
2020-06

?
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Definition 
Dumper

• Der Dumper als Stapler

• Problem:
• Stapler heben und stapeln Lasten
• Stapler nehmen Lasten selbst auf

• Dumper nehmen ihre Lasten nicht selbst auf

§ 2 II BGV D27

?



X

• Der Dumper als Stapler

• Der Dumper ist ein Flurförderzeug. Er ist jedoch kein
Flurförderzeug mit Hubeinrichtung (Stapler). Dazu
fehlt ihm die Zusatzqualifikation, da er

• nicht zum Heben, Stapeln oder In-Regale-
Einlagern eingerichtet ist

• Lasten nicht selbst aufnehmen kann

• Daher ist der Dumper nach hier vertretener Ansicht
kein Stapler.
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Definition 
Dumper

?
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Dumper

Rechtsfolgen
! ? !
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Rechtsfolgen
Dumper

• Ist der Dumper als Flurförderzeug klassifiziert …

… ist er zulassungspflichtig

• Im Zuwiderhandlungsfall liegt ein Verstoß
gegen § 3 I FZV i.V.m. § 77 Nr. 1 FZV vor.
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Rechtsfolgen
Dumper

• Die Inbetriebnahme eines zulassungspflichtigen Fahrzeugs
ohne Zulassung stellt steuerrechtlich eine widerrechtliche
Benutzung dar.

• Das Fahrzeug ist nunmehr steuerpflichtig.

• Es liegt ein Verstoß gegen die AO (Steuerhinterziehung) vor.

§ 2 V KraftStG

§ 1 I Nr. 3  
KraftStG

§ 370 AO
§ 378 AO
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Rechtsfolgen
Dumper

• Die Inbetriebnahme eines zulassungspflichtigen Fahrzeugs
ohne Zulassung stellt versicherungsrechtlich ggf. einen
Verstoß dar.

§ 6 PflVG
§ 30 PflVG
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Rechtsfolgen
Dumper

• Ist der Dumper als Flurförderzeug klassifiziert …

… ist er mit einer bbH ≤ 6 km/h fahrerlaubnisfrei

… erfordert er mit einer bbH ≤ 25 km/h Klasse L

… erfordert er mit einer bbH ≤ 40 km/h Klasse T

• Alternativ können auch –in Abhängigkeit zur zGM des
Dumpers- die Fahrerlaubnisklassen B und höher genutzt
werden.

• § 6 I FeV

§ 4 I Nr. 3FeV
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Rechtsfolgen
Dumper

• Ist der Dumper als Flurförderzeug klassifiziert …

… ist ein Fahrausweis für Flurförderzeuge (sog.
Staplerschein) gefordert.

… und das sowohl im öffentlichen Verkehrsraum
als auch auf Privatgrund.

DGUV 68 
(ehem. BGV D27)
§ 15 SGB VII
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Rechtsfolgen
Dumper

• Ist der Dumper als Flurförderzeug klassifiziert …

… ist ein Fahrausweis für Flurförderzeuge (sog.
Staplerschein) gefordert.

… Der Staplerschein
…

… ist kein Führerschein iSd Verkehrsrechts.
… ersetzt nicht die Fahrerlaubnis Klasse L

oder T.
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Rechtsfolgen
Dumper

• Ist der Dumper als Stapler klassifiziert …

… ist er zulassungsfrei
… ist er betriebserlaubnispflichtig

• Im Zuwiderhandlungsfall liegt ein Verstoß
gegen § 4 I FZV iVm § 77 Nr. 1 FZV vor.

… ist er Kennzeichenpflichtig

• Im Zuwiderhandlungsfall liegt ein Verstoß
gegen § 4 II Nr. 1 FZV iVm § 77 Nr. 1 FZV vor.
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Rechtsfolgen
Dumper

• Ist der Dumper als Stapler klassifiziert …

… ist er mit einer bbH ≤ 6 km/h fahrerlaubnisfrei

… erfordert er mit einer bbH ≤ 25 km/h Klasse L

… erfordert er mit einer bbH ≤ 40 km/h Klasse T

• Alternativ können auch –in Abhängigkeit zur zGM des
Dumpers- die Fahrerlaubnisklassen B und höher genutzt
werden.

• § 6 I FeV

§ 4 I Nr. 3FeV



Bernd Huppertz
46

Rechtsfolgen
Dumper

• Ist der Dumper als Flurförderzeug klassifiziert …

… ist ein Fahrausweis für Flurförderzeuge (sog.
Staplerschein) gefordert.

… und das sowohl im öffentlichen Verkehrsraum
als auch auf Privatgrund.

DGUV 68 
(ehem. BGV D27)
§ 15 SGB VII



Bernd Huppertz
47

Rechtsfolgen
Dumper

• Ist der Dumper als Flurförderzeug klassifiziert …

… ist ein Fahrausweis für Flurförderzeuge (sog.
Staplerschein) gefordert.

… Der Staplerschein
…

… ist kein Führerschein iSd Verkehrsrechts.
… ersetzt nicht die Fahrerlaubnis Klasse L

oder T.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

EPHK a.D. Bernd Huppertz
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